
 

Herausgeber: Landkreis Diepholz, Niedersachsenstr. 2, 49356 Diepholz 
Veröffentlichung im Internet: www.diepholz.de 

Gebühren für Veröffentlichungen: 0,40 €/mm. Erscheint monatlich. 
Auskunft erteilt: Frau Elke Kriete (05441/976-1303), e-mail: amtsblatt@diepholz.de 

Allgemeine Informationen über den Landkreis: Tel. 05441/976-3333, Fax 05441/976-1728 
e-mail: info@diepholz.de, Internet: www.diepholz.de 

 

 

 

Amtsblatt für den 

Landkreis Diepholz 
 

Nr. 7/2012 vom 21.05.2012 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 

 
Haushaltssatzung des Landkreises Diepholz für das Haushaltsjahr 2012 Seite 3 - 6 
 
Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäfts- 
jahres 2010 des Eigenbetriebes „Volkshochschule des Landkreises 
Diepholz“         Seite 6 - 7 
 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die 

 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 05.09.2001 
 Aktenzeichen: 63 DH 00974/2012/71      Seite 8 
Aktenzeichen: 63 DH 00671/2012/71      Seite 8 
Aktenzeichen: 63 DH 01254/2012/71      Seite 9 
Aktenzeichen: 63 DH 00596/2012/71      Seite 9 
 
Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
- Az. 66.33.11-057 (3384)       Seite 10 
- Az. 66.32.302-096 Vg. 3602       Seite 10 
 
 

B Bekanntmachungen der kreisangehörigen  
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden 
 
Stadt Bassum 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bassum für das Haushaltsjahr 2012 Seite 11 - 12 
1. Änderung der Satzung der Stadt Bassum über die Erhebung von Be- 
nutzungsgebühren für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder  Seite 12 - 13 
 
Stadt Diepholz 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Diepholz für das Haushaltsjahr 2012 Seite 13 - 14 
 
Stadt Syke 
Satzung zur Bestimmung der Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Rats- 
herren in der Stadt Syke für die Wahlperiode vom 01.11.2016 bis zum 
31.10.2021 Seite 14  
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Syke   Seite 15 
 
     Fortsetzung Inhaltsverzeichnis siehe umseitig 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 7/2012 vom 21.05.2012 
Seite 2 

Gemeinde Wagenfeld 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2012 Seite 15 - 16 
 
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
Haushaltssatzung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das 
Haushaltsjahr 2012        Seite 16 - 18 
 
Gemeinde Brockum 
Haushaltssatzung der Gemeinde Brockum für das Haushaltsjahr 2012  Seite 18 - 19 
 
Gemeinde Hüde 
Haushaltssatzung der Gemeinde Hüde für das Haushaltsjahr 2012  Seite 19 - 20 
 
Gemeinde Lembruch 
Haushaltssatzung der Gemeinde Lembruch für das Haushaltsjahr 2012  Seite 21 - 22 
 
Gemeinde Quernheim 
Haushaltssatzung der Gemeinde Quernheim für das Haushaltsjahr 2012 Seite 22 - 23 
 
Gemeinde Stemshorn 
Haushaltssatzung der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2012 Seite 23 - 25 
 
Samtgemeinde Kirchdorf 
Gemeinde Bahrenborstel 
Haushaltssatzung der Gemeinde Bahrenborstel für das Haushaltsjahr 2012 Seite 25 - 26 
 
Samtgemeinde Rehden 
Gemeinde Dickel 
Haushaltssatzung der Gemeinde Dickel für das Haushaltsjahr 2012  Seite 26 - 27 
 
Gemeinde Hemsloh 
Haushaltssatzung der Gemeinde Hemsloh für das Haushaltsjahr 2012  Seite 28 - 29 
 
Gemeinde Rehden 
Haushaltssatzung der Gemeinde Rehden für das Haushaltsjahr 2012  Seite 29 - 30 
 
Gemeinde Wetschen 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wetschen für das Haushaltsjahr 2012  Seite 30 - 31 
 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 
Mittelweserverband  
6. Satzung zur Änderung der Satzung des „Mittelweserverbandes (62)“  
vom 05.04.1995 in der Fassung vom 06.02.2008    Seite 31 - 42 
 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 7/2012 vom 21.05.2012 
Seite 3 

Landkreis Diepholz 
 

Haushaltssatzung des Landkreises Diepholz  
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des 
Landkreises Diepholz in seiner Sitzung am 27. Februar 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

I Haushaltsplan 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012  wird  

 
1. Im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge  auf 244.306.005 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen    auf 244.306.005 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge     auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen   auf 0 € 

 
2. Im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen  auf 262.290.639 € 
2.2 der Auszahlungen     auf 262.290.639 € 

 
festgesetzt. 
 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 237.116.305 € 
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228.358.839 € 
   
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen  8.810.059  € 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 22.104.900  € 
   
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 16.364.275  € 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  11.826.900  € 

 
II Wirtschaftspläne 

   
a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz 

 
Der  Wirtschaftsplan  für das  Haushaltsjahr 2012 wird 
 

im Erfolgsplan mit 
Einnahmen            in Höhe von 
Ausgaben              in Höhe von 

 
3.883.000 €  
3.883.000 €  

 
im Vermögensplan mit 
Einnahmen             in Höhe von 
Ausgaben               in Höhe von 
 

 
 

195.000 €  
195.000 €  

    festgesetzt  
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 b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke 
 
Der  Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 

im Erfolgsplan mit 
Einnahmen            in Höhe von 
Ausgaben              in Höhe von 

 
861.000 €  
861.000 € 

 
im Vermögensplan mit 
Einnahmen            in Höhe von 
Ausgaben              in Höhe von 
 

 
79.200 €  
79.200 €  

 
  festgesetzt.  

  
 c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreismusikschule 

     
Der  Wirtschaftsplan  für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
im Erfolgsplan mit 
Einnahmen            in Höhe von 
Ausgaben              in Höhe von 

 
2.557.000 € 
2.557.000 € 

 
im Vermögensplan mit 
Einnahmen            in Höhe von 
Ausgaben              in Höhe von 
 

 
 

50.000 €  
50.000 € 

 
 festgesetzt.  

 
§ 2 

I 
 

Haushaltsplan 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.737.375 € festgesetzt. 
 

II 
 

Wirtschaftspläne 
 
a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz 
 
     Im Vermögensplan  der Volkshochschule Landkreis werden Kredite  
     für Investitionen nicht veranschlagt. 
 

b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“ 
 
     Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke werden Kredite  
     In Höhe von 32.000 € veranschlagt. 
 
c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“ 
 
    Im Vermögensplan  des Eigenbetriebes der Kreismusikschule werden 
    Kredite  für Investitionen nicht veranschlagt. 
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§ 3 
I 

 
Haushaltsplan 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.300.000 € festgesetzt. 
 

II 
 

Wirtschaftspläne 
 
a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz 
b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“ 
c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“ 
 
In den Vermögensplänen der Volkshochschule Landkreis Diepholz, des    Eigenbetriebes 
Kreismusikschule und des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke werden Verpflichtungser-
mächtigungen nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
I Haushaltsplan 
  
 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-

tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. € festgesetzt. 
  
II Wirtschaftspläne 
  
 a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz 
  
 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leis-

tung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Volkshochschule Landkreis Diepholz in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 490.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

I. Haushaltsplan 
  
 Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 

Grundsteuer A 49,0 % 
Grundsteuer B 49,0 % 
Gewerbesteuer 49,0 % 
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 49,0 % 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 49,0 % 
Schlüsselzuweisungen 49,0 % 

 
Diepholz, 27. Februar 2012 
Landkreis Diepholz 
- Landrat - 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Diepholz für das Haushalts-
jahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 NkomVG sowie § 15 NFAG erforderlichen Genehmigungen der 
Haushaltssatzung 2012 vom 27.02.2012 wurden vom Niedersächsischen    Ministerium  für  Inneres  
und Sport  mit Verfügung vom  14. Mai 2012, Az. 32.15-10302 - 251 (2012) hinsichtlich des 
 
in § 2 festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  
              und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von  

8.737.375 Euro bezüglich des 
 
in § 3 festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 

1.300.000 Euro sowie hinsichtlich der 
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in § 5 festgesetzten Umlagesätze von 49 % der Steuerkraftmesszahlen und von 49 % der 
anzurechnenden Schlüsselzuweisungen für die Festsetzung der Kreisumlage im Haus-
haltsjahr 2012 

 
erteilt. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 liegen nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage 
nach der Bekanntmachung 7 Werktage zur Einsichtnahme im Kreishaus Diepholz, Niedersachsen-
straße 2, 49356 Diepholz, Zimmer A 064, vormittags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und nachmittags von 
13:30 Uhr bis 15:00 Uhr sowie im BürgerService Syke (Kornzinshaus), Amtshof  3, 28857 Syke, Mo. 
und Mi. von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr, Di. und Do. von 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr und Fr. von 7:30  Uhr bis 
13:00 Uhr öffentlich aus. 
 
Diepholz, 16. Mai 2012 
LANDKREIS DIEPHOLZ 
Der Landrat 
C. Bockhop 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2010 
des Eigenbetriebes „Volkshochschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2010 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

TRANSTREUHAND GmbH, Hamburg 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 21.06.2011 hervor: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Volkshochschule des  Landkrei-
ses Diepholz, Syke, für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2010 geprüft. Durch § 25 Abs. 1 Satz 
2 EigBetrVO Nds. wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich danach auch 
auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetrie-
bes sowie darauf, ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung und die Geschäfts-
führung des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht, über die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung, über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes so-
wie darüber, ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird, abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 25 EigBetrVO Nds. unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. 
 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben sowie ob der Eigenbetrieb 
wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirt-
schaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem Prüfungsstandard 720 des IDW (Fragenkatalog 
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach  
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§ 53 HGrG) durchgeführt. Ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhal-
tung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Dabei ist nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche 
Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Betriebsleitung und die Geschäftspolitik zu beurteilen. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir:  
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemä-
ßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung 
der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen 
Anlass. Der Eigenbetrieb wurde wirtschaftlich geführt.“ 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 19.12.2011 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 der Volkshochschule 
des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 

 
3. Der Jahresgewinn 2010 beträgt 478.054,09 Euro. Aus dem unter Einbeziehung des Ge-

winnvortrags (277,96 Euro) in der Bilanz zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Ge-
winns (478.332,05  Euro), wird der steuerrechtlich an den Landkreis Diepholz abzufüh-
rende Gewinnanteil von 298.000,54 Euro (brutto 354.025,00 Euro) direkt auf das Konto 
des Kreismuseums Syke überwiesen, 124.000,00 Euro in die allgemeine Rücklage ein-
gestellt und 307,05 Euro auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen in der Zeit vom 04.06.2012 bis 
15.07.2012 während der Dienststunden im Zimmer 07 der VHS des Landkreises Diepholz, Nienburger 
Str. 5, 28857 Syke, öffentlich aus. 
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Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 30.04.2012 
- Aktenzeichen: 63 DH 00974/2012/71 - 

 
Herr Heinrich Wilkens hat die Errichtung eines Schweinemaststalles BE 16 mit 1.344 Mastschweine-
plätzen sowie den Betrieb der Gesamtanlage mit 30 Jungsauen BE 7a und 15, 175 Sauen BE 2b, 5, 
5a und 18 und 780 BE 12 Ferkelaufzuchtsplätze und 1.344 Mastschweineplätze nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen 
Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung   Menninghausen 
Flur    3 
Flurstück   29/4 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung  
nicht erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Poppe 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 15.05.2012 
- Aktenzeichen: 63 DH 00671/2012/71 - 

 
Herr Hermann Detjen hat die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum Halten von Mastschweinen 
- Errichtung Mastschweinestall für 1.570 Tiere (BE 5a), Errichtung Abluftreinigungsanlage (BE 11) mit 
Anschluss an BE 5a und vorhandenen Mastschweinestall für 480 Tiere (BE 5). Einstellung Tierhaltung 
in der BE 2 mit 50 Mastschweineplätzen, Errichtung Güllebehälter mit dichter Folienabdeckung sowie 
Reinigungs- und Desinfektionsplatz (BE 7), Errichtung Kadaverbehälter (BE 8), Errichtung 5 Futtermit-
telsilos (BE 9 und BE 10), Einbau Regenwassersickermulde (BE 12), Betrieb der Gesamtanlage mit 
2.750 Mastschweinen nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 
(BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Seckenhausen 
Flur   3 
Flurstück  5/6 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung  
nicht erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Poppe 
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Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 16.05.2012 
- Aktenzeichen: 63 DH 01254/2012/71 - 

 
Herr Günter Meyer hat den Anbau Schweinemaststall BE 8 mit 600 Mastplätzen sowie den Betrieb der 
Gesamtanlage 1.880 Mastschweine und 64 Vormastschweine nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung bean-
tragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung    Mariendrebber 
Flur    13 
Flurstück   26/4 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung  
nicht erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Poppe 
 

 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz  
- Aktenzeichen: 63 DH 00596/2012/71 - 

 
Herr Stephan Bruns, Krusenberg 3, 28857 Syke, hat die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum 
Halten von Mastschweinen - Umstellung von schwerer auf leichte Mast für 1.120 Mastschweineplätze  
(BE 1), Erweiterung vorhandener Mastschweinestall um 448 Tiere (BE 2) sowie den Betrieb der Ge-
samtanlage mit 1.568 Mastschweineplätzen - nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung   Barrien 
Flur    13 
Flurstück    74/3 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung  
nicht erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Fenker 
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Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
Az.: 66.33.11-057 (3384) 

 
Die Firma Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Bremer Straße 135, 27283 Verden hat eine 
Plangenehmigung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für weitere Ufersicherungsmaßnahmen 
und weitere naturschutzfachliche Entwicklungsmaßnahmen mittels der Erweiterung der subaquati-
schen Ablagerung im Blauen Werder (Gemarkung Kirchweyhe, Flur 1, Flurstück 5/47) beantragt. 
 
Im Rahmen dieses Verfahrens ist gem. § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 UVPG durch eine allgemeine Vorprüfung zu 
ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 

 
Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenommene Prüfung ergab, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer UVP besteht.  
 
Nach § 3 a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrag 
Hartrampf 
 

 
Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 

Az.: 66.32.302-096 Vg. 3602 
 
Herr Hermann Schäfer, Breite Straße 39, 27305 Süstedt, hat eine Plangenehmigung nach § 68  Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 57 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) für die 
Verlegung eines Durchlasses in den Süstedter Bach (Gew. II. Ordnung) in der Gemarkung Süstedt, 
Flur 22, Flurstück 14/3, beantragt.  
 
Im Rahmen dieses Verfahrens ist gem. § 5 in Verbindung mit Ziffer 14 der Anlage 1 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) durch eine allgemeine Vorprüfung 
zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich 
ist.  
 
Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 des NUVPG vorgenommene Prüfung ergab, dass keine 
Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht. Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt 
gemacht.  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrag 
Flachmeier 
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Stadt Bassum 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bassum 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 Nds. Kommunalverfassungsgesetz(NkomVG)  in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Bassum in seiner Sitzung am 24.04. 2012 folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung für 2012 beschlossen: 
 
   § 1   
Mit dem 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2012 erfolgen folgende Änderungen: 
      

   bisher erhöht um 
neuer Gesamtbe-
trag 

1.    im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
1.1   der ordentlichen Erträge auf 17.023.200,00 € 0,00 € 17.023.200,00 € 
1.2   der ordentlichen Aufwendungen auf 17.920.300,00 € 0,00 € 17.920.300,00 € 

1.3   der außerordentlichen Erträge    
                         -   
€  

1.4   der außerordentlichen Aufwendungen auf  
                         -   
€  

      

   bisher erhöht um 
neuer Gesamtbe-
trag 

2.    im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
2.1   der Einzahlungen auf  19.232.800,00 € 0,00 € 19.232.800,00 € 
2.2   der Auszahlungen auf  19.570.200,00 € 37.000,00 € 19.607.200,00 € 
      
festgesetzt.      
      
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen    

2.1.1   auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.605.700,00 € 
   15.605.700,00 € 0,00 €  
2.2.1   auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.838.700,00 € 
   15.838.700,00 € 0,00 €  
    
2.1.2   auf Einzahlungen für Investitionen    
   1.027.100,00 € 0,00 €   1.027.100,00 € 
2.2.2   auf Auszahlungen für Investitionen   
   3.635.700,00 € 37.000,00 €   3.672.700,00 € 
   
2.1.3   auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit   
   2.600.000,00 € 0,00 €   2.600.000,00 € 
2.2.3   auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit       
   95.800,00 € 0,00 €        95.800,00 € 
      
   § 2   
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden unverändert in Höhe 
von 2.600.000,00 € veranschlagt. 
      
   § 3   
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug bislang 970.000,00 €, wird um 
1.250.00,00 € erhöht und auf 2.220.000,00 € festgesetzt. 
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   § 4   
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf 
2.500.000,00 € festgesetzt. 
      
   § 5   
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt 
festgesetzt:  
      
 Grundsteuer A 340%   
 Grundsteuer B 340%   
 Gewerbesteuer 350%   
      
Bassum, 24.04.2012 
gez. Bäker 
Bürgermeister 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 27.04.2012  (Az: FD 30-916-912) die genehmigungs-
pflichtigen Teile der vorstehenden Haushaltssatzung aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NkomVG ab dem 
Tage der Bekanntmachung 7 Arbeitstage  im Rathaus , Bürgerservice, Alte Poststr. 10, 27211 Bas-
sum während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Bassum, 27.04.2012 
Der Bürgermeister 
Bäker 
 
 

1. Änderung der Satzung der Stadt Bassum über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder 

 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 54 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Bassum in 
seiner Sitzung am 24.04.2012 folgende 1. Änderungssatzung im Hinblick auf die veränderten Min-
destgebühren beschlossen: 
 

Artikel 1 
Der § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
Die Gebühren gemäß Ziffer 1 b bis e können auf Antrag verändert werden. 

 
Es gibt 3 Gebührenstufen und zwar: 

 
Betreuungsangebote an jeweils 5 Tagen 

 4 Std. 5 Std. 6 Std. 4 Std. 
Wald 

4 Std. 
Krippe 

SÖZ 

Stufe 1: 
Regelgebühr 
Monatsrate 

 
1.488,00 € 
   124,00 € 

 
1.872,00 € 
   156,00 € 

 
2.232,00 € 
   186,00 € 

 
1.680,00 € 
   140,00 € 

 
1.488,00 € 
   124,00 € 

 
120,00 € 
  10,00 € 

Stufe 2: 
verminderte 
Gebühr 
Monatsrate 

 
 

1.092,00 € 
    91,00 € 

 
 

1.380,00 € 
   115,00 € 

 
 

1.632,00 € 
   136,00 € 

 
 

1.236,00 € 
   103,00 € 

 
 
1.092,00 € 
    91,00 € 

 
 
  120,00 € 

  10,00 € 
Stufe 3: 
Mindestgeb. 
Monatsrate 

 
960,00 € 
 80,00 € 

 
1.200,00 € 

100,00 € 

 
 1.440,00 € 
    120,00 € 

 
 960,00 € 
   80,00 € 

 
1.380,00 € 
    115,00 € 

 
  120,00 € 
    10,00 € 

 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 7/2012 vom 21.05.2012 
Seite 13 

Die verminderte Gebühr (Stufe 2) gilt für Wohngeldempfänger. Es muss ein Antrag beim 
Wohngeldamt der Stadt Bassum vorliegen bzw. gestellt werden. 
Die Mindestgebühr (Stufe 3) gilt für Sozialhilfeempfänger und/oder Familien mit niedrigem 
Einkommen. 

 
Die Einkommensgrenzen für Stufe 2 und Stufe 3 werden dahingehend geöffnet, dass bis zu 
einem Überschreitungsbetrag bis zu 15 % die Zuordnung in die günstigere Stufe erfolgt. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die 1. Änderungssatzung tritt am 01.08.2012 in Kraft. 
 
Bassum, den 08.05.2012               
Der Bürgermeister 
gez. Bäker 
 
 

Stadt Diepholz 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Diepholz für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) in 
der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Diepholz in der Sitzung am 15. Mai 2012 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 werden 
1. die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2012 nicht verändert  
und 
2. der Finanzhaushalt wie folgt geändert: 
 
 die bisherigen 

festgesetzten 
Gesamtbeträge 
 
 
 
 

- EURO - 

erhöht  
um 

 
 
 
 
 

- EURO - 

vermindert um 
 
 
 
 
 

- EURO - 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-
planes ein-
schließlich des 1. 
Nachtrages fest-
gesetzt auf 

- EURO - 
 1 2 3 4 
Einzahlungen 23.191.500,00 1.265.000,00 0,00 24.456.500,00 

Auszahlungen 25.472.900,00 1.265.000,00 0,00 26.737.900,00 

davon:     
Einzahlungen aus lau-
fender Verwal-
tungstätigkeit 

 
 

21.267.400,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

21.267.400,00 
Auszahlungen aus lau-
fender Verwal- 
tungstätigkeit 

 
 

21.387.900,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

21.387.900,00 
Einzahlungen für Investi-
tionen 

 
1.924.100,00 

 
1.265.000,00 

 
0,00 

 
3.189.100,00 

Auszahlungen für Inves-
titionen 

 
4.029.100,00 

 
1.265.000,00 

 
0,00 

 
5.294.100,00 

Einzahlungen für Finan-
zierungstätigkeit 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Auszahlungen für Finan-
zierungstätigkeit 

 
55.900,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
55.900,00 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt mit 1.202.000 € unverändert. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquididätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem 
bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.  
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden nicht verändert. 
 

§ 6 
unverändert 

 
Diepholz, den 15. Mai 2012 
gez. Dr. Schulze     (LS) 
Dr. Schulze 
Bürgermeister 

 
Der Landkreis Diepholz hat durch Schreiben vom 16.05.2012 – Az.: FD 30 – 916 – 912 – mitgeteilt, 
dass die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Diepholz für das Haushaltsjahr 2012 nicht bean-
standet wird. 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gem. § 114 Abs. 2 NKomVG ab dem 
Tage der Bekanntmachung 7 Arbeitstage im Rathaus der Stadt Diepholz – Zimmer 116 – während der 
allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Diepholz, den 18.05.2012 
Stadt Diepholz 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Schulze 
Dr. Schulze 
 
 

Stadt Syke 
 

Satzung zur Bestimmung der Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren in der Stadt 
Syke für die Wahlperiode vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2021 

 
Aufgrund des §§ 10 und 46 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 29 des Gesetzes zur Anpassung von 
Landesgesetzen an das Nds. Kommunalverfassungsgesetz sowie zur Änderung des Gesetzes zur 
Zusammenfassung und Modernisierung des Nds. Kommunalverfassungsrechts vom 13.10.2011 (Nds. 
GVBl. S. 353), hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 15.12.2011 folgende Satzung 
beschlossen: 

 
§1 

Zahl der Ratsfrauen und Ratsherren 
Für die am 01.11.2016 beginnende allgemeine Wahlperiode der Ratsfrauen und Ratsherren beträgt 
die Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren 30. 

 
§2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Syke, 15.12.2011 
Dr. Harald Behrens 
Bürgermeister  
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1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Syke 
 

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 29 des Gesetzes zur Anpassung von 
Landesgesetzen an das Nds. Kommunalverfassungsgesetz sowie zur Änderung des Gesetzes zur 
Zusammenfassung und Modernisierung des Nds. Kommunalverfassungsrechts vom 13.10.2011 (Nds. 
GVBl. S. 353), hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 26.04.2012 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:  
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite der Stadt Syke unter der Adresse: 
http://www.syke.de. 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Syke, 26.04.2012 
Der Bürgermeister 
Dr. Harald Behrens 
 
 

Gemeinde Wagenfeld 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am 24. April 2012 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird  
 
1.  im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  8.591.100 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 8.591.100 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.115.000 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.939.700 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 122.800 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.651.400 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 169.600 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.450.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
 

§ 6 
Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 3.000,00 € im Einzelfall 
als unerheblich. 
 
Wagenfeld, den 24.04.2012 
gez. Falldorf  
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. d. F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert vom 
17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422), erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Diepholz am 
30.04.2012 unter dem Aktenzeichen – FD 30 – 916 – 912 – erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage 
nach dieser Bekanntmachung im Rathaus der Gemeinde Wagenfeld, Pastorenkamp 25, 49419 Wa-
genfeld, Zimmer 25, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnah-
me öffentlich aus. 
 
Wagenfeld, den 04.05.2012 
gez. Falldorf 
Bürgermeister 
 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtge-
meinde „Altes Amt Lemförde“ in der Sitzung am 20. März 2012 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf      9.611.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     9.611.900 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                    0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                   0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   9.164.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   8.449.700 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        671.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     1.523.800 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        351.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     9.836.200 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes               10.324.500 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 440.000 € festgesetzt.. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.527.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer A         42,00 % 
2. Grundsteuer B         42,00 % 
3. Gewerbesteuer         38,50 % 
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer     42,00 % 
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer      42,00 % 

 
§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 10.000,00 € nicht übersteigen. 
 
Lemförde, 20. März 2012 
Samtgemeinde  
„Altes Amt Lemförde“ 
Spreen 
Samtgemeindebürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die nach § 15 Abs. 6 NFAG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Diepholz am 
27.04.2012 unter Az. FD 30-916-912 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 03.05.2012 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Brockum  
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Brockum 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Brockum in der Sitzung am 28. März 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf      927.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     927.100 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   906.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   886.200 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit       67.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     115.900 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit               0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        4.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     973.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes              1.006.400 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 151.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      350 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         325 v.H. 

 
§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000,00 € nicht überschreiten. 
 
Lemförde, 28. März 2012 
Gemeinde Brockum 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 30.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Hüde 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüde 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Hüde in der Sitzung am 18. April 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf      870.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     870.400 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   748.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   618.500 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit         1.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit               0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        3.800 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     748.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes     623.300 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 124.000 Euro festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      350 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         325 v.H. 

 
§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000,00 € nicht überschreiten. 
 
Lemförde, 18. April 2012 
Gemeinde Hüde 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 30.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
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Gemeinde Lembruch 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Lembruch 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Lembruch in der Sitzung am 23. April 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf      1.096.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     1.096.900 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                    0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                   0 Euro 

 
 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   1.016.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   1.037.500 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          84.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit        280.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit       100.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit           6.500 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     1.200.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes     1.324.000 Euro 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 169.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      350 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         325 v.H. 
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§ 6 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000,00 € nicht überschreiten. 
 
Lemförde, 23. April 2012 
Gemeinde Lembruch 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die nach § 15 Abs. 6 NFAG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Diepholz am 
30.04.2012 unter Az. FD 30-916-912 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 03.05.2012 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Quernheim 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Quernheim 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Quernheim in der Sitzung am 03. Mai 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf       326.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      326.800 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    311.800 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    385.000 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit           5.500 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes       311.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes       390.500 Euro 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 51.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      350 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         325 v.H. 

 
§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000,00 € nicht überschreiten. 
 
Lemförde, 03. Mai 2012 
Gemeinde Quernheim 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 14.05.2012 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Stemshorn 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Stemshorn 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Stemshorn in der Sitzung am 16. April 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf      615.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     607.400 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   587.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   410.100 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                0 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit               0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        9.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     587.000 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes     419.500 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 97.000 Euro festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      360 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         330 v.H. 

 
§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000,00 € nicht überschreiten. 
 
Lemförde, 16. April 2012 
Gemeinde Stemshorn 
Spreen 
Gemeindedirektor 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 30.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Samtgemeinde Kirchdorf 
Gemeinde Bahrenborstel 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Bahrenborstel  
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2011 
(Nds. GVBl. S. 353) hat der Rat der Gemeinde Bahrenborstel in der Sitzung am 26.03.2012 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.259.200,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.259.200,00 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 20.000,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 20.000,00 € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.237.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.173.100,00 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 74.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 225.000,00 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 5.400,00 € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.311.500,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.403.500,00 € 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  360 v. H. 

  
 Bahrenborstel, den 26.03.2012 
 Gemeinde Bahrenborstel 

 

 Albers 
 Bürgermeister 

 
 

  
Die vorstehende  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 11 NKomVG 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
Verfügung vom 30.04.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der Ge-
meinde Bahrenborstel für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden werde.  
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werktagen (au-
ßer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der Samtgemeindever-
waltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.   
 
Kirchdorf, den 04.05.2012 
Gemeinde Bahrenborstel 
Albers 
Bürgermeister 
 

Samtgemeinde Rehden  
Gemeinde Dickel 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Gemeinde   D I C K E L   für das Haushaltsjahr   2 0 1 2  

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Dickel in der Sitzung am 23. April 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2012 beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1.       im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                             306.200,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf    306.200,-- EUR 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf                          0,-- EUR 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf                                              0,-- EUR 
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2.         im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  301.400,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  256.900,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit     85.100,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   151.000,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit              0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                          0,-- EUR 
 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                           386.500,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                   407.900,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
       a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  350 v.H. 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)     330 v.H. 
2.  Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Dickel, den 23. April 2012 
Meyer       Bloch 
 Bürgermeister      Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 02.05.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Dickel für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 22, 49453 Rehden, Zimmer 34, während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 
 
Rehden, den 08. Mai 2012 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
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Gemeinde Hemsloh 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Gemeinde   H E M S L O H   für das Haushaltsjahr   2 0 1 2 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Hemsloh in der Sitzung am 25. April 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2012 beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1.       im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                             383.900,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf    383.900,-- EUR 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf                          0,-- EUR 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                                               0,-- EUR 
 
2.       im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  371.000,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  336.800,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit     20.300,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     44.400,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit              0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                          0,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                           391.300,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                   381.200,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  40.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
      a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  350 v.H. 

  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     330 v.H. 
2.  Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Hemsloh, den 25. April 2012 
Sandering                   Bloch 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
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Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 03.05.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Hemsloh für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 22, 49453 Rehden, Zimmer 34, während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 
 
Rehden, den 08. Mai 2012 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 

Gemeinde Rehden 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Gemeinde    R E H D E N   für das Haushaltsjahr   2 0 1 2 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Rehden in der Sitzung am 24. April 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2012 beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1.         im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                                        13.158.200,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf               13.158.200,-- EUR 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf                                0,-- EUR 
1.4   der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                   0,-- EUR 
 
2.         im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      13.104.700,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         9.575.500,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        197.500,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     1.401.900,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                   0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                               0,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                    13.302.200,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                   10.977.400,-- EUR 
 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  200.000,-- EUR festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 

  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  350 v.H. 
  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     340 v.H. 

2.  Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Rehden, den 24. April 2012 
Grelle                                Bloch 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 02.05.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Rehden für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 22, 49453 Rehden, Zimmer 34, während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 
 
Rehden, den 08. Mai 2012 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 

Gemeinde Wetschen 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Gemeinde   W E T S C H E N   für das Haushaltsjahr   2 0 1 2 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Wetschen in der Sitzung am 26. April 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2012 beschlossen: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1.       im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                                      1.205.900,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf                1.205.900,-- EUR 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf                             0,-- EUR 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                 0,-- EUR 
  
2.       im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    1.158.300,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    1.070.800,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit         34.000,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   115.400,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                  0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                       3.100,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                     1.192.300,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                    1.189.300,-- EUR 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  100.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
      a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v.H. 

  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     340 v.H. 
2.  Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Wetschen, den 26. April 2012 
 Dünnemann       Bloch 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 03.05.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Wetschen für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 22, 49453 Rehden, Zimmer 34, während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 
 
Rehden, den 08. Mai 2012 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 

Mittelweserverband 
 

6. Satzung zur Änderung der Satzung des „Mittelweserverbandes (62)“ vom 05.04.1995 
in der Fassung vom 06.02.2008 

 
1) Die Anlage 2 erhält folgende Fassung: 

 
Anlage zu § 33 Abs. 3 der Verbandssatzung - Veranlagungsregeln für die Erhebung zusätz-
licher Beiträge für die Erschwerung der Unterhaltung 
 
Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen 
 
a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer der folgenden Be-

zeichnungen und der entsprechenden Kennung sowie der Attributart „Funktion“, 
„ohne Funktion“, „Vegetationsmerkmal“ oder „Art der Festlegung“ eingetragen ist, 
wird nach Maßgabe der in Spalte 2 enthaltenen Begriffsbestimmung nach folgender 
Tabelle ein zusätzlicher Beitrag mit dem angegebenen Mehrfachen des ha-Satzes er-
hoben: 
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aa) Leicht versiegelte Flächen:  
einfacher Hektarsatz 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 
Attributart mit Wert 

  

1 2 3   
Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 

Fläche besonderer funktionaler Prägung ist 
eine baulich geprägte Fläche einschließlich 
der mit ihr im Zusammenhang stehenden 
Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude 
und/oder Anlagen zur Erfüllung öffentlicher 
Zwecke oder historische Anlagen vorhan-
den sind. 

41007   

  Historische Anlage Historische Anlage ist eine Fläche mit his-
torischen Anlagen, z. B. historische Stadt-
mauern und -türme, Denkmäler und Aus-
grabungsstätten. 

  Funktion 1300 

Sport-, Freizeit- und 
Erholungsfläche 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist 
eine bebaute oder unbebaute Fläche, die 
dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der 
Erholung dient. 

41008   

  Sportanlage Sportanlage ist eine Fläche mit Bauwerken 
und Einrichtungen, die zur Ausübung von 
(Wettkampf-)Sport und für Zuschauer be-
stimmt ist. 

  Funktion 4100 

  Golfplatz Golfplatz ist eine Fläche mit Bauwerken 
und Einrichtungen, die zur Ausübung des 
Golfsports genutzt wird. 

  Funktion 4110 

  Verkehrsübungsplatz Verkehrsübungsplatz ist eine Fläche, die 
Übungs- und Erprobungszwecken dient. 

  Funktion 4270 

  Hundeübungsplatz Hundeübungsplatz ist eine Fläche, auf der 
Übungen mit Hunden durchgeführt werden. 

  Funktion 4280 

  Modellflugplatz Modellflugplatz ist eine Fläche, die zur Aus-
übung des Modellflugsports dient. 

  Funktion 4290 

  Schwimmbad, Frei-
bad 

Schwimmbad, Freibad ist eine Anlage mit 
Schwimmbecken oder Anlage an Ufern von 
Gewässern für den Badebetrieb und 
Schwimmsport. 

  Funktion 4320 

  Campingplatz Campingplatz ist eine Fläche für den Auf-
bau einer größeren Zahl von Zelten oder 
zum Abstellen und Benutzen von Wohnwa-
gen mit ortsfesten Anlagen und Einrich-
tungen. 

  Funktion 4330 

  Grünanlage Grünanlage ist eine Anlage mit Bäumen, 
Sträuchern, Rasenflächen, Blumenrabatten 
und Wegen, die vor allem der Erholung und 
Verschönerung des Stadtbildes dient. 

  Funktion 4400 

  Grünfläche Grünfläche ist eine unbebaute Wiese, Ra-
senfläche und Parkanlage in Städten und 
Siedlungen. 

  Funktion 4410 

  Park Park ist eine landschaftsgärtnerisch gestal-
tete Grünanlage, die der Repräsentation 
und der Erholung dient. 

  Funktion 4420 

  Botanischer Garten Botanischer Garten ist ein der Öffent-
lichkeit zugänglicher Garten zum Studium 
der Pflanzenwelt; systematisch geordnete 
Sammlung in Freiland und Gewächs-
häusern (Warmhäuser). 

  Funktion 4430 

  Kleingarten Kleingarten (Schrebergarten) ist eine Anla-
ge von Gartengrundstücken, die von Verei-
nen verwaltet und verpachtet werden. 

  Funktion 4440 
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  Spielplatz, Bolzplatz Spielplatz, Bolzplatz ist ein Platz an dem 
körperliche oder geistige Tätigkeit aus ei-
genem Antrieb ohne Zweckbestimmung 
ausgeübt wird. 

  Funktion 4470 

Friedhof Friedhof ist eine Fläche, auf der Tote be-
stattet sind. 

41009   

        Ohne Funktion *)  
  Friedhof (Park) Friedhof (Park) ist der Friedhof, der als 

Park angelegt ist. 
  Funktion 9403 

  Historischer Friedhof Historischer Friedhof ist ein Friedhof, der 
als historisch gilt. 

  Funktion 9404 

Landwirtschaft Landwirtschaft ist eine Fläche für den An-
bau von Feldfrüchten sowie eine Fläche, 
die beweidet und gemäht werden kann, 
einschließlich der mit besonderen Pflanzen 
angebauten Fläche. Die Brache, die für ei-
nen bestimmten Zeitraum (z. B. ein halbes 
oder ganzes Jahr) landwirtschaftlich un-
verbaut bleibt, ist als Landwirtschaft oder 
Ackerland zu erfassen. 

43001   

  Gartenland Gartenland ist eine Fläche für den Anbau 
von Gemüse, Obst und Blumen sowie die 
Aufzucht von Kulturpflanzen, soweit sie 
von Saat-, Pflanz- oder Baumschulen ge-
nutzt wird. 

  Vegetations-
merkmal 1030 

  Baumschule Baumschule ist eine Fläche, auf der Holz-
gewächse aus Samen, Ablegern oder 
Stecklingen unter mehrmaligem Umpflan-
zen (Verschulen) gezogen werden. 

  Vegetations-
merkmal 1031 

Damm, Wall, Deich Damm, Wall, Deich ist eine aus Erde oder 
anderen Baustoffen bestehende langge-
streckte Aufschüttung, die Vegetation tra-
gen kann. 

61003   

Sonstiges Recht Sonstiges Recht sind die auf den Grund 
und Boden bezogenen Beschränkungen, 
Belastungen oder anderen Eigenschaften 
einer Fläche. 

71011   

  Truppenübungsplatz, 
Standortübungsplatz 

Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz 
ist ein Gelände zur militärischen Ausbil-
dung. 

  Art der Festlegung 
4720 

 
(ab) Mitteldicht versiegelte Flächen:  

         zweieinhalbfacher Hektarsatz 
Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 

Attributart mit Wert 
  

1 2 3   
Industrie- und Gewer-
befläche 

Industrie- und Gewerbefläche ist eine Flä-
che, die vorwiegend industriellen oder ge-
werblichen Zwecken dient. 

41002   

  Lagerplatz Lagerplatz bezeichnet Flächen, auf denen 
inner- und außerhalb von Gebäuden wirt-
schaftliche Güter gelagert werden. 

  Funktion 1740 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage 

Betriebsfläche Versorgungsanlage be-
zeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend 
Anlagen und Gebäude zur Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und 
Wasser vorhanden sind. 

  Funktion 2502 
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  Förderanlage Förderanlage bezeichnet eine Fläche mit 
Einrichtungen zur Förderung von Erdöl, 
Erdgas, Sole, Kohlensäure oder Erdwärme 
aus dem Erdinneren. 

  Funktion 2510 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, 
Wasser 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Was-
ser, ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk 
bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung 
und/oder zur Aufbereitung von Trink-
wasser. 

  Funktion 2522 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, E-
lektrizität 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektri-
zität, ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung 
von elektrischer Energie. 

  Funktion 2532 

  Umspannstation Umspannstation bezeichnet eine Fläche 
mit Gebäuden und sonstigen Einrich-
tungen, um Strom auf eine andere Span-
nungsebene zu transformieren. 

  Funktion 2540 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, Öl 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl, ist 
Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. 

  Funktion 2552 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, Gas 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas, 
ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbereitung von Gas. 

  Funktion 2562 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, 
Wärme 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wär-
me, ist Teil von Heizwerk. Heizwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung 
von Wärmeenergie zu Heizzwecken. 

  Funktion 2572 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, 
Funk- und Fernmel-
dewesen 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- 
und Fernmeldewesen, ist Teil von Funk- 
und Fernmeldeanlage. Funk- und Fernmel-
deanlage bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude zur e-
lektronischen Informationsvermittlung 
stehen. 

  Funktion 2582 

  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage ist Teil 
von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet 
eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen 
und Gebäude zur Verwertung und Entsor-
gung von Abwasser und festen Abfall-
stoffen vorhanden sind. 

  Funktion 2602 

  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage, Ab-
wasserbeseitigung 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwas-
serbeseitigung, ist Teil von Kläranlage, 
Klärwerk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Reinigung von Abwas-
ser. 

  Funktion 2612 

  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage, Ab-
fallbeseitigung 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfall-
beseitigung, ist Teil von Abfallbehand-
lungsanlage. Abfallbehandlungsanlage 
bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle 
mit chemisch/physikalischen und biologi-
schen oder thermischen Verfahren oder 
Kombinationen dieser Verfahren behandelt 
werden. 

  Funktion 2622 
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  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage, 
Schlamm 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, 
Schlamm, ist Teil von Abfallbehandlungs-
anlage. Abfallbehandlungsanlage bezeich-
net eine Fläche mit Bauwerken und sonsti-
gen Einrichtungen, auf der Abfälle mit che-
misch/physikalischen und biologischen 
oder thermischen Verfahren oder Kombi-
nationen dieser Verfahren behandelt wer-
den. 

  Funktion 2623 

  Deponie (oberirdisch) Deponie (oberirdisch) bezeichnet eine Flä-
che, auf der oberirdisch Abfallstoffe gela-
gert werden. Es wird die durch eine Ab-
grenzung erkennbare Betriebsfläche er-
fasst. Sie muss nicht mit der Böschungs-
kante übereinstimmen. 

  Funktion 2630 

  Deponie (untertägig) Deponie (untertägig) bezeichnet eine ober-
irdische Betriebsfläche, unter der Abfall-
stoffe eingelagert werden (Untertagede-
ponie). Deponie (untertägig) grenzt bis an 
die Oberfläche. In der Regel wird nur die 
Fläche des Einfuhrschachts für Deponie 
(untertägig) erfasst. 

  Funktion 2640 

Halde Halde ist eine Fläche, auf der Material lang-
fristig gelagert wird, und beschreibt die 
auch im Relief zu modellierende tatsäch-
liche Aufschüttung. Aufgeforstete Abraum-
halden werden als Objekte der Objektart 
Wald erfasst. 

41003   

Tagebau, Grube, Stein-
bruch 

Tagebau, Grube, Steinbruch ist eine Flä-
che, auf der oberirdisch Bodenmaterial 
abgebaut wird. Rekultivierte Tagebaue, 
Gruben, Steinbrüche werden als Objekte 
entsprechend der vorhandenen Nutzung 
erfasst. 

41005   

42001   Straßenverkehr Straßenverkehr umfasst alle für die bauli-
che Anlage Straße erforderlichen sowie 
dem Straßenverkehr dienenden bebauten 
und unbebauten Flächen.  

 Ohne Funktion *)     

  Verkehrsbegleitfläche 
Straße 

Verkehrsbegleitfläche Straße bezeichnet 
eine bebaute oder unbebaute Fläche, die 
einer Straße zugeordnet wird. Die Ver-
kehrsbegleitfläche Straße ist nicht Be-
standteil der Fahrbahn. 

  Funktion 2312 

  Fußgängerzone Fußgängerzone ist ein dem Fußgänger-
verkehr vorbehaltener Bereich, in dem 
ausnahmsweise öffentlicher Personen-
verkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr 
zulässig sein kann. 

  Funktion 5130 

42006   Weg Weg umfasst alle Flächen, die zum Befah-
ren und/oder Begehen vorgesehen sind. 
Zum Weg gehören auch Seitenstreifen und 
Gräben zur Wegentwässerung. 

  Ohne Funktion *)     

  Fußweg Fußweg ist ein Weg, der auf Grund seines 
Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu 
begehen ist. 

  Funktion 5220 

  Radweg Radweg ist ein Weg, der als besonders 
gekennzeichneter und abgegrenzter Teil 
einer Straße oder mit selbständiger Linien-
führung für den Fahrradverkehr bestimmt 
ist. 

  Funktion 5240 
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  Rad- und Fußweg Rad- und Fußweg ist ein Weg, der als be-
sonders gekennzeichneter und abgegrenz-
ter Teil einer Straße oder mit selbständiger 
Linienführung ausschließlich für den Fahr-
rad- und Fußgängerverkehr bestimmt ist. 

  Funktion 5250 

42009   Platz Platz ist eine Verkehrsfläche in Ortschaften 
oder eine ebene, befestigte oder unbefes-
tigte Fläche, die bestimmten Zwecken dient 
(z. B. für Verkehr, Märkte, Festveranstal-
tungen). 

  Ohne Funktion *)     

  Fußgängerzone Fußgängerzone ist ein dem Fußgänger-
verkehr vorbehaltener Bereich, in dem 
ausnahmsweise öffentlicher Personen-
verkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr 
zulässig sein kann. 

  Funktion 5130 

  Parkplatz Parkplatz ist eine zum vorübergehenden 
Abstellen von Fahrzeugen bestimmte Flä-
che. 

  Funktion 5310 

  Rastplatz Rastplatz ist eine Anlage zum Halten, Par-
ken oder Rasten der Verkehrsteilnehmer 
mit unmittelbarem Anschluss zur Straße 
ohne Versorgungseinrichtung, ggf. mit 
Toiletten. 

  Funktion 5320 

  Raststätte Raststätte ist eine Anlage an Verkehrss-
traßen mit Bauwerken und Einrichtungen 
zur Versorgung und Erholung von Reisen-
den. 

  Funktion 5330 

  Marktplatz Marktplatz ist eine Fläche, auf dem Wo-
chenmärkte abgehalten werden. 

  Funktion 5340 

  Festplatz Festplatz ist eine Fläche, auf der zeitlich 
begrenzte Festveranstaltungen stattfinden. 

  Funktion 5350 

42010   Bahnverkehr Bahnverkehr umfasst alle für den Schie-
nenverkehr erforderlichen Flächen.   Ohne Funktion *)     

    Flächen von Bahnverkehr sind     
    - der Bahnkörper (Unterbau für Gleise; 

bestehend aus Dämmen oder Ein-
schnitten und deren kleineren Bö-
schungen, Durchlässen, schmalen 
Gräben zur Entwässerung, Stütz-
mauern, Unter- und Überführung, Sei-
ten- und Schutzstreifen) mit seinen 
Bahnstrecken, 

- an den Bahnkörper angrenzende be-
baute und unbebaute Flächen (z. B. 
Böschungsflächen). 

    

  Verkehrsbegleitfläche 
Bahnverkehr 

Verkehrsbegleitfläche Bahnverkehr be-
zeichnet eine bebaute oder unbebaute, an 
den Bahnkörper angrenzende Fläche, die 
dem Schienenverkehr dient. 

  Funktion 2322 

42015   Flugverkehr Flugverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Flugverkehr dient. 

  Ohne Funktion *)     

42016   Schiffsverkehr Schiffsverkehr umfasst die baulich gepräg-
te Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Schiffsverkehr dient. 

  Ohne Funktion *)     
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  Hafenanlage (Land-
fläche) 

Hafenanlage (Landfläche) bezeichnet die 
Fläche innerhalb des Hafens, die nicht von 
Wasser bedeckt ist und die ausschließlich 
zum Betrieb des Hafens dient. 

  Funktion 5610 

  Schleuse (Landflä-
che) 

Schleuse (Landfläche) bezeichnet die Flä-
che innerhalb der Schleuse, die nicht von 
Wasser bedeckt ist und die ausschließlich 
zum Betrieb der Schleuse dient. 

  Funktion 5620 

  Anlegestelle (Land-
fläche) 

Anlegestelle (Landfläche) umfasst mehr als 
den überlagernden landseitigen Anleger, 
der eine feste oder schwimmende Einrich-
tung zum Anlegen von Schiffen ist. 

  Funktion 5630 

  Fähranlage (Landflä-
che) 

Fähranlage (Landfläche) ist eine besondere 
Landfläche, von der in der Regel nach fes-
tem Fahrplan über Flüsse, Seen, Kanäle, 
Meerengen oder Meeresarme ein Schiffs-
verkehr stattfindet. 

  Funktion 5640 

Unland, 
Vegetationslose Fläche 

Unland, Vegetationslose Fläche ist eine 
Fläche, die dauerhaft landwirtschaftlich 
nicht genutzt wird, wie z. B. nicht aus dem 
Geländerelief herausragende Felspartien, 
Sand- oder Eisflächen, Uferstreifen längs 
von Gewässern und Sukzessionsflächen. 

43007   

  Gewässerbegleit-
fläche 

Gewässerbegleitfläche bezeichnet eine 
bebaute oder unbebaute Fläche, die einem 
Fließgewässer zugeordnet wird. Die Ge-
wässerbegleitfläche ist nicht Bestandteil 
der Gewässerfläche. 

  Funktion 1100 

 
(ac) Stärker versiegelte Flächen:  

         vierfacher Hektarsatz 
Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 

Attributart mit Wert 
  

1 2 3   
Wohnbaufläche Wohnbaufläche ist eine baulich geprägte 

Fläche einschließlich der mit ihr im Zu-
sammenhang stehenden Freiflächen (Vor-
gärten, Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze 
und Hofraumflächen), die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Wohnen dient. 

41001   

Industrie- und Gewer-
befläche 

Industrie- und Gewerbefläche ist eine Flä-
che, die vorwiegend industriellen oder 
gewerblichen Zwecken dient. 

41002   

  Handel und Dienst-
leistungen 

Handel und Dienstleistung bezeichnet 
eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude 
stehen, in denen Handels- und/oder 
Dienstleistungsbetriebe ansässig sind. 

  Funktion 1400 

  Ausstellung, Messe Ausstellung, Messe bezeichnet eine Flä-
che mit Ausstellungshallen und sonstigen 
Einrichtungen zur Präsentation von Wa-
renmustern. 

  Funktion 1450 

  Gärtnerei Gärtnerei bezeichnet eine Fläche mit Ge-
bäuden, Gewächshäusern und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufzucht von Blumen 
und Gemüsepflanzen. Baumschulen wer-
den als Objekte der Objektart Landwirt-
schaft erfasst. 

  Funktion 1490 
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  Industrie und Gewer-
be 

Industrie und Gewerbe bezeichnet Flä-
chen, auf denen vorwiegend Industrie- 
und Gewerbebetriebe vorhanden sind. 
Darin sind Gebäude- und Freiflächen und 
die Betriebsfläche Lagerplatz enthalten. 

  Funktion 1700 

  Werft Werft ist eine Betriebsfläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zum Bau 
oder zur Reparatur von Schiffen. 

  Funktion 1790 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude zur 
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektri-
zität, Wärme und Wasser vorhanden sind. 

  Funktion 2501 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Wasser 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Wasser, ist Teil von Wasserwerk. 
Wasserwerk bezeichnet eine Fläche mit 
Bauwerken und sonstigen Einrichtungen 
zur Gewinnung und/oder zur Aufbereitung 
von (Trink-)Wasser. 

  Funktion 2521 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Elektrizität 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Elektrizität, ist Teil von Kraftwerk. 
Kraftwerk bezeichnet eine Fläche mit 
Bauwerken und sonstigen Einrichtungen 
zur Erzeugung von elektrischer Energie. 

  Funktion 2531 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage Öl 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Öl, ist Teil von Raffinerie. Raffi-
nerie bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zur Auf-
bereitung von Erdöl. 

  Funktion 2551 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Gas 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Gas, ist Teil von Gaswerk. Gas-
werk bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zur Auf-
bereitung von Gas. 

  Funktion 2561 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Wärme 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Wärme, ist Teil von Heizwerk. 
Heizwerk bezeichnet eine Fläche mit Bau-
werken und sonstigen Einrichtungen zur 
Erzeugung von Wärmeenergie zu Heiz-
zwecken. 

  Funktion 2571 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Funk- und 
Fernmeldewesen 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Funk- und Fernmeldewesen, ist 
Teil von Funk- und Fernmeldeanlage. 
Funk-und Fernmeldeanlage bezeichnet 
eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen 
und Gebäude zur elektronischen Informa-
tionsvermittlung stehen. 

  Funktion 2581 

  Gebäude- und Frei-
fläche Entsorgungs-
anlage 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungs-
anlage ist Teil von Entsorgung. Entsor-
gung bezeichnet eine Fläche, auf der vor-
wiegend Anlagen und Gebäude zur Ver-
wertung und Entsorgung von Abwasser 
und festen Abfallstoffen vorhanden sind. 

  Funktion 2601 

  Gebäude- und Frei-
fläche Entsorgungs-
anlage, Abwasserbe-
seitigung 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungs-
anlage, Abwasserbeseitigung, ist Teil von 
Kläranlage, Klärwerk. Kläranlage, Klär-
werk bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zur Rei-
nigung von Abwasser. 

  Funktion 2611 
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  Gebäude- und Frei-
fläche Entsorgungs-
anlage, Abfallbesei-
tigung 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungs-
anlage, Abfallbeseitigung, ist Teil von Ab-
fallbehandlungsanlage. Abfallbehand-
lungsanlage bezeichnet eine Fläche mit 
Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, 
auf der Abfälle mit chemisch/physikali-
schen und biologischen oder thermischen 
Verfahren oder Kombinationen dieser Ver-
fahren behandelt werden. 

  Funktion 2621 

Fläche gemischter Nut-
zung 

Fläche gemischter Nutzung ist eine be-
baute Fläche einschließlich der mit ihr im 
Zusammenhang stehenden Freifläche 
(Hofraumfläche, Hausgarten), auf der kei-
ne Art der baulichen Nutzung vorherrscht. 
Solche Flächen sind insbesondere länd-
lich-dörflich geprägte Flächen mit land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben, 
Wohngebäuden u. a. 

41006   

 Gebäude- und Frei-
fläche Land- und 
Forstwirtschaft 

Gebäude- und Freifläche Land- und Forst-
wirtschaft ist eine Fläche, die der Land- 
und Forstwirtschaft dient. 

  Funktion 2700 

Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 

Fläche besonderer funktionaler Prägung 
ist eine baulich geprägte Fläche ein-
schließlich der mit ihr im Zusammenhang 
stehenden Freifläche, auf denen vorwie-
gend Gebäude und/oder Anlagen zur Er-
füllung öffentlicher Zwecke oder histo-
rische Anlagen vorhanden sind. 

41007   

  Öffentliche Zwecke Öffentliche Zwecke bezeichnet eine Flä-
che, die der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben und der Allgemeinheit dient. 

  Funktion 1100 

  Verwaltung Verwaltung bezeichnet eine Fläche, auf 
der vorwiegend Gebäude der öffentlichen 
Verwaltung, z. B. Rathaus, Gericht, Kreis-
verwaltung stehen. 

  Funktion 1110 

  Bildung und For-
schung 

Bildung und Forschung bezeichnet eine 
Fläche, auf der vorwiegend Gebäude ste-
hen, in denen geistige, kulturelle und so-
ziale Fähigkeiten vermittelt werden 
und/oder wissenschaftliche Forschung 
betrieben wird (z. B. Schulen, Universi-
täten, Forschungsinstitute). 

  Funktion 1120 

  Kultur Kultur bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude für 
kulturelle Zwecke, z. B. Konzert- und Mu-
seumsgebäude, Bibliotheken, Theater, 
Schlösser und Burgen sowie Rundfunk- 
und Fernsehgebäude stehen. 

  Funktion 1130 

  Religiöse Einrichtung Religiöse Einrichtung bezeichnet eine 
Fläche, auf der vorwiegend religiöse Ge-
bäude stehen. 

  Funktion 1140 

  Gesundheit, Kur Gesundheit, Kur bezeichnet eine Fläche, 
auf der vorwiegend Gebäude des Gesund-
heitswesens stehen, z. B. Krankenhäuser, 
Heil- und Pflegeanstalten. 

  Funktion 1150 

  Soziales Soziales bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Gebäude des Sozialwesens 
stehen, z. B. Kindergärten, Jugend- und 
Senioreneinrichtungen, Freizeit-, Frem-
den- und Obdachlosenheime. 

  Funktion 1160 
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  Sicherheit und Ord-
nung 

Sicherheit und Ordnung bezeichnet eine 
Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und 
Gebäude der Polizei, der Bundeswehr, der 
Feuerwehr und der Justizvollzugsbe-
hörden stehen. 

  Funktion 1170 

  Parken Parken bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude zum 
vorübergehenden Abstellen von Fahrzeu-
gen stehen. 

  Funktion 1200 

Sport-, Freizeit- und 
Erholungsfläche 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist 
eine bebaute oder unbebaute Fläche, die 
dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der 
Erholung dient. 

41008   

  Gebäude- und Frei-
fläche Sport, Freizeit, 
Erholung 

Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit, 
Erholung, ist eine bebaute Fläche, die dem 
Sport, der Freizeitgestaltung oder der Er-
holung dient. 

  Funktion 4001 

  Freizeitanlage Freizeitanlage ist eine Fläche mit Bauwer-
ken und Einrichtungen, die zur Freizeitge-
staltung bestimmt ist. 

  Funktion 4200 

  Zoo Zoo ist ein Gelände mit Tierschauhäusern 
und umzäunten Gehegen, auf dem Tiere 
gehalten und gezeigt werden. 

  Funktion 4210 

  Safaripark, Wildpark Safaripark, Wildpark, ist ein Gelände mit 
umzäunten Gehegen, in denen Tiere im 
Freien gehalten und gezeigt werden. 

  Funktion 4220 

  Freizeitpark Freizeitpark ist ein Gelände mit Karus-
sells, Verkaufs- und Schaubuden und/oder 
Wildgattern, das der Freizeitgestaltung 
dient. 

  Funktion 4230 

  Freilichttheater Freilichttheater ist eine Anlage mit Bühne 
und Zuschauerbänken für Theaterauffüh-
rungen im Freien. 

  Funktion 4240 

  Freilichtmuseum Freilichtmuseum ist eine volkskundliche 
Museumsanlage, in der Wohnformen oder 
historische Betriebsformen in ihrer natür-
lichen Umgebung im Freien dargestellt 
werden. 

  Funktion 4250 

  Autokino, Freilichtki-
no 

Autokino, Freilichtkino ist ein Lichtspiel-
theater im Freien, in dem der Film im All-
gemeinen vom Auto aus angesehen wird. 

  Funktion 4260 

  Erholungsfläche Erholungsfläche ist eine Fläche mit Bau-
werken und Einrichtungen, die zur Erho-
lung bestimmt ist. 

  Funktion 4300 

  Wochenend- und 
Ferienhausfläche 

Wochenend- und Ferienhausfläche be-
zeichnet eine extra dafür ausgewiesene 
Fläche, auf der vorwiegend Wochenend- 
und Ferienhäuser stehen dürfen. 

  Funktion 4310 

Straßenverkehr Straßenverkehr umfasst alle für die bauli-
che Anlage Straße erforderlichen sowie 
dem Straßenverkehr dienenden bebauten 
und unbebauten Flächen. 

42001   

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrsan-
lagen, Straße 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Straße, ist eine Fläche, die der Ab-
wicklung und Sicherheit des Verkehrs 
sowie der Unterhaltung der Verkehrs-
fläche dient. 

  Funktion 2311 
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Bahnverkehr Bahnverkehr umfasst alle für den Schie-
nenverkehr erforderlichen Flächen. 

42010   

    Flächen von Bahnverkehr sind     
    - der Bahnkörper (Unterbau für Glei-

se; bestehend aus Dämmen oder 
Einschnitten und deren kleineren 
Böschungen, Durchlässen, schma-
len Gräben zur Entwässerung, 
Stützmauern, Unter- und Überfüh-
rung, Seiten- und Schutzstreifen) 
mit seinen Bahnstrecken, 

- an den Bahnkörper angrenzende 
bebaute und unbebaute Flächen (z. B. 
Böschungsflächen). 

    

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrs-
anlage, Schiene 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrs-
anlage, Schiene, dient der Abwicklung 
und Sicherheit des Verkehrs sowie der 
Unterhaltung der Verkehrsfläche. 

  Funktion 2321 

Flugverkehr Flugverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Flugverkehr dient. 

42015   

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrs-
anlage, Luftfahrt 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Luftfahrt, ist eine besondere Flug-
verkehrsfläche. 

  Funktion 5501 

Schiffsverkehr Schiffsverkehr umfasst die baulich ge-
prägte Fläche und die mit ihr in Zusam-
menhang stehende Freifläche, die aus-
schließlich oder vorwiegend dem Schiffs-
verkehr dient. 

42016   

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrsan-
lagen, Schifffahrt 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Schifffahrt, ist eine Fläche, die dem 
Schiffsverkehr dient. 

  Funktion 2341 

 
Fußnoten: 
*) Bei Kennungen, bei denen die Attributart „ohne Funktion“ steht, werden 

auch alle Flächen ohne Funktionsbelegung im Kataster veranlagt.  
Bei Kennungen, bei denen die Attributart „ohne Funktion“ fehlt, werden nur 
die Flächen mit aufgeführter Funktionsbelegung, Art der Festlegung oder 
aufgeführtem Vegetationsmerkmal im Kataster veranlagt.  
 

b) Im Fall der Neubezeichnung der Nutzungsflächen in der Systematik des Liegen-
schaftskatasters sind die Flächen den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit da-
mit keine Veränderung des Beitragsmaßstabes verbunden war. Im Fall weiterer Neu-
bezeichnungen der Nutzflächen im Liegenschaftskataster werden die Flächen den 
neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des Erschwer-
nisbeitrags verbunden ist. Die neu bezeichneten Flächen sind zur Weiterzahlung des 
Erschwernisbeitrags auch schon vor Aufnahme der Neubezeichnung aus dem Katas-
ter in diese Veranlagungsregeln verpflichtet. 
 

c) Der Beitrag nach Buchstabe a) wird auf Antrag der beitragspflichtigen Person nicht 
erhoben, wenn diese nachweist, dass die betroffene Fläche vollständig unversiegelt 
ist. Der Beitrag wird nicht oder nur im Verhältnis der Nutzung teilweise erhoben, so-
weit das Niederschlagswasser auf den versiegelten Flächen genutzt wird. 

 
Diese Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
Syke, den 14.03.2012 
gez. Winter 
(Verbandsvorsteher) 
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Ich genehmige die vorstehende Änderungssatzung des „Mittelweserverbandes“. 
 
Diepholz, den 16.05.2012 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Fachdienst Umwelt & Straße 
Im Auftrage: 
gez. Schmidt 
 
 
 


